
















(3) Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
gekündigt werden. Die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung bleiben bis zum Inkrafttreten einer
neuen Dienstvereinbarung gültig. Im Übrigen wird gern. § 70 Abs. 4 Satz 3 LPVG die Nachwirkung
ausgeschlossen.
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• Zielvereinbarung zur Dienstvereinbarung für Horne Office und mobile Arbeit
• Merkblatt technische Anforderungen an den mobilen Arbeitsplatz
• Voraussetzungen der Arbeitssicherheit im Horne Office
• Anlage zu § 9 Abs. 4 der Dienstvereinbarung (Datenschutz)
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1. Die Ausweitung und Einrichtung von VPN-Lösungen wird perspektivisch angestrebt,
um die Nutzung von W-LAN außerhalb der Dienststellen zu ermöglichen.

2. Es sollen Schutzklassen für Daten erarbeitet werden, um erforderliche Schutzmaß
nahmen nach der Art der verarbeiteten Daten zu staffeln.

3. Die vorgenannten Maßnahmen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes werden in
einer ergänzenden Anlage zur Dienstvereinbarung geregelt und die Dienstvereinba

rung wird angepasst.

4. Die Module des digitalen Führerscheins werden derzeit noch erarbeitet. Die Frist von

einem Jahr zum Nachweis der Teilnahme beginnt erst, wenn die Teilnahme an allen

Modulen für die Beschäftigten möglich ist. Grundlage dafür ist die rechnerisch maxi

male Anzahl der Teilnehmer*innen pro Veranstaltung und die Anzahl der durchge

führten Termine in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten.

5. Im Bereich der wissenschaftlich Beschäftigten gilt die bisher bestehende Praxis zur

Arbeitszeiterfassung so lange fort, bis eine neue gesetzliche Regelung in Kraft tritt.
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Technische Anforderungen an den mobilen Arbeitsplatz 

Der Zugang zum Netz der Hochschule Rhein-Waal erfolgt ausschliesslich über den virtuellen Desktop 
„vmWare Horizon“. Um den reibungslosen Betrieb dieser Dienste zu gewährleisten, werden folgende 
Anforderungen an die Infrastruktur der häuslichen Arbeitsstätte gestellt: 

• Der eingesetzte Router an der häuslichen Arbeitsstätte verfügt über mindestens einen freien 
Ethernetanschluss

• IT-Arbeitsplatzgeräte und Notebooks werden über einen Ethernetanschluss direkt am Router 
der häuslichen Arbeitsstätte angeschlossen. Eine Verbindung über WLAN ist nicht zulässig. 
Prinzipiell ist WLAN unsicherer als ein kabelgebundenes Netz. Dies liegt an der Übertragung 
der Daten über Funkwellen. Diese lassen sich nicht streng auf gewisse Räume / Gebäude 
begrenzen, sodass es für einen Angreifer möglich ist, sich in den Bereich einer Funkzelle zu 
begeben und die übertragenen Daten auszuspionieren

• Der Internetanschluss verfügt über einen verfügbaren Upstream von mindestens 1Mbit/s und 
einen verfügbaren Downstream von mindestens 8 Mbit/s und verbindet sich nicht per Funk 
(LTE, Satellit, o.Ä.) mit dem Internet.
Die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Anschlusses wird bei Bedarf über den Test der 
Bundesnetzagentur unter https://breitbandmessung.de festgestellt.

• Der Internetanschluss erlaubt die zeitlich unbeschränkte Nutzung der kompletten Bandbreite, 
unabhängig vom verbrauchten Datenvolumen („echte Flatrate“)

• Es werden maximal 2 Monitore unterstützt
• Es werden keine Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Kartenleser o.Ä. unterstützt
• Ein Support vor Ort findet nicht statt

Internet

Router

                                                                    Telefon (falls vorhanden)

Thin Client, Notebook oder Docking Station     

https://breitbandmessung.de/


Voraussetzungen der Arbeitssicherheit im Homeoffice und bei mobilem 
Arbeiten 

Gestaltung und Einrichtung eines mobilen Bildschirmarbeitsplatzes 
(aus:Informationsschrift am Fachbereich AKTUELL FBVW-401 „Mobiles Arbeiten in Hotels“) 

 

Eine Mindestausstattung mit Möbeln entsprechend der Kategorie MINIMAL ist für 
sporadisches/gelegentliches, auch mal arbeitstägliches Arbeiten im Homeoffice 
geeignet. 

Eine Mindestausstattung mit Möbeln entsprechend der Kategorie FUNKTIONAL ist 
auch für ein mehrtägiges Arbeiten geeignet. Bei Verwendung nur eines 
Bildschirmgerätes, reduziertem Papieraufwand und Vorhandensein eines 
Bürodrehstuhls ist diese Ausstattung auch ein geeigneter Arbeitsplatz für Telearbeit 
(Minimalanforderung für einen Telearbeitsplatz, dabei ist eine freie Bewegungsfläche 
von mindestens 1,5 m² am Arbeitsplatz vorzusehen). 

Eine Mindestausstattung mit Möbeln entsprechend der Kategorie OPTIMAL ist ein 
gut eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz, und damit uneingeschränkt auch als 
Telearbeitsplatz nutzbar. 

 

 

 

 

 



Einsatz von Arbeitsmitteln abhängig von der Arbeitsaufgabe 

Smartphone oder Tablet  

Nur geeignet für kurze Bearbeitungen wie 

• E-Mails lesen und kurz beantworten 
• Recherche im Internet 
• Messenger Dienste nutzen (z. B. WhatsApp oder Signal) 
• An das Endgerät angepasste Apps bedienen (bearbeiten von angepassten 

Eingabemasken) 
• Teilnahme an Videokonferenzen möglich (eingeschränkt durch Displaygröße, 

Mitlesen von Texten, Verfolgen von Präsentationen) 

Notebook (ohne zusätzliche Tastatur, Maus, Bildschirm, Möbel): 

Nur geeignet für stundenweises Arbeiten, z. B. nach Außendiensttätigkeit oder 
Abschließen von Arbeitsaufträgen nach Verlassen des Büros geeignet, für 
beispielsweise folgenden Tätigkeiten: 

• Ausführliche Beantwortung von E-Mails 
• Anfertigen von Berichten nach dem Außendienst 
• Abschließen einer begonnenen Arbeit, z. B. zur Einhaltung eines 

Abgabetermins 

Notebook mit einem, je nach Tätigkeit, ausreichend großen Display mindestens 15‘‘, 
einer zusätzlichen Tastatur und Maus und wenn möglich einem zusätzlichen 
Bildschirm zur weiteren Verbesserung der ergonomischen Situation bei 
beispielsweise folgenden Tätigkeiten: 

• .Längeres Arbeiten möglich 
• .Umfangreiche Textbearbeitung 
• .Anfertigen von Berichten, Präsentationen 
• .Teilnahme an mehrstündigen Videokonferenzen 

Nur die letztgenannte Ausstattung ist für regelmäßiges mobiles Arbeiten zur 
Vermeidung von gesundheitlichen Beschwerden zu empfehlen. 

Arbeitsumgebung jeweils in Abhängigkeit von der Tätigkeit: 

• ausreichend bemessene Schreibtischfläche 
• ausreichend bemessene Bewegungsfläche für wechselnde Arbeitshaltungen 

und –bewegungen 
• Ausreichendes Tageslicht 
• Sichtverbindung nach außen 
• Ausreichende Beleuchtung (mind. 500 Lux), ggfs. Tisch- und oder Stehleuchte 
• Bildschirmgeräte so aufstellen, dass deren Oberflächen frei von störenden 

Reflexionen und Blendungen sind 

 

 



Verhalten: 

• eigentliche Bildschirmtätigkeit regelmäßig durch Haltungswechsel oder andere 
Tätigkeiten zu unterbrechen. Telefonate können beispielsweise im Stehen 
geführt werden. 

 

 

Arbeitsorganisatorische Aspekte und psychische Belastung 

Regelmäßige Unterweisungen und Berücksichtigung folgender Punkte: 

• Regelungen zu Arbeitszeiten und Erreichbarkeit, mit Angaben zu 
einzuhaltenden Arbeitszeiten, Arbeits- und Ruhepausen, Ansprechpartner (z. 
B. Fragen zur Arbeitssicherheit oder zu besonderen Situationen) 

• Hinweise zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und Nutzung der 
bereitgestellten Arbeitsmittel (z. B. Positionierung von Bildschirm, Tastatur und 
Maus) 

• Hinweise zur ergonomischen Sitzhaltung und zum dynamischen Sitzen (häufig 
wechselnde Sitzpositionen) 

Zu den Pflichten des AGs gehören zudem, den Mitarbeitenden 

• ausreichend Zugang zu betrieblicher Kommunikation und Informationen 
• gut in die betriebliche Organisation eingebunden 
• Einbindung in das betriebliche soziale Umfeld 
• Ermöglichung von Bewegungspausen 
• Teilhabe am Angebot der arbeitsmedizinische Vorsorge 

zu gewährleisten. 



Anlage zu § 9 Abs. 4 der Dienstvereinbarung zu Home Office und mobiler Arbeit 
 
 
Durch die Verlagerung der Datenverarbeitung in den außerbetrieblichen Bereich verringern sich die 
Kontrollmöglichkeiten der Hochschule, während die Gefahr unberechtigter Zugriffe steigt. Um diesem 
erhöhten Risiko zu begegnen, sind bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten außerhalb 
der Dienststelle folgende Anforderungen zu erfüllen: 
 

1. Es muss eine grundsätzliche Eignung der Tätigkeit/Datenverarbeitung bzw. der Art der perso-
nenbezogenen Daten für die Erledigung bzw. Bearbeitung außerhalb des Dienstortes nach § 
9 Abs. 3 der Dienstvereinbarung gegeben sein. Die Eignung ist im Einzelfall durch den Fach-
vorgesetzten zu beurteilen/zu bestätigen und im Zweifelsfall mit dem Datenschutzbeauftragten 
abzustimmen. 
 

2. Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften ist durch die Beschäftigten schriftlich zu bestä-
tigen. Die Form der Bestätigung richtet sich nach der Art der alternierenden Arbeitserbringung.  

 
3. Alle dienstlichen Weisungsrechte bleiben bestehen, alle Daten verbleiben im Hoheitsbereich 

der Dienststelle. 
 

4. Zur Wahrung der Vertraulichkeit sowie zur Zugangs-, Zugriffs- und Weitergabekontrolle sind 
des Weiteren folgende Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltenspflichten einzuhalten: 

 
a) Eine Verarbeitung von dienstlichen Daten erfolgt nur für dienstliche Zwecke. 
b) Ein Transport von Daten bzw. externen Datenträgern muss verschlüsselt erfolgen. Ei-

ne Verarbeitung von papierhaften Unterlagen mit Personenbezug außerhalb der 
Hochschule/Dienststelle ist nicht gestattet. Die Anfertigung physischer Kopien oder 
Ausdrucke von personenbezogenen Daten darf außerhalb der Dienststel-
le/Hochschule nicht erfolgen. 

c) Ein sicherer, verschlüsselter Datentransfer ist durch die Nutzung ausschließlich 
dienstlicher/betrieblicher Infrastruktur zu gewährleisten. 

d) Eine Datenübertragung, Speicherung oder Datenverarbeitung auf privaten Geräten 
oder in privaten Cloud- oder E-Mail-Konten ist nicht gestattet. Ebenso darf keine loka-
le Speicherung von privaten Daten auf dienstlichen Geräten erfolgen. 

e) Der Zugang zu und Zugriff auf dienstliche Datenverarbeitungssysteme und Datenträ-
ger nur für Befugte ist sicherzustellen: ein abschließbares Arbeitszimmer oder ein 
verschlossener Schrank sollen zur Aufbewahrung von dienstlichen Geräten genutzt 
werden. 

f) Der Zugriff auf dienstliche Geräte ist mit einem sicheren Kennwort zu schützen. Eine 
Aktivierung der Bildschirmsperre ist auch bei kurzzeitigem Verlassen des Arbeitsplat-
zes vorzunehmen. 

g) Anmeldeinformationen dürfen nicht für Dritte zugänglich notiert und verwahrt werden. 
h) Vertrauliche Telefonate müssen ohne unbefugte Mithörende geführt werden.  
i) Eine Datenvernichtung erfolgt nur in der Dienststelle/Hochschule. 

 
5. Bei hochschulseitig organisierten Videokonferenzen sind die durch die Hochschule freigege-

benen Lösungen/Tools zu verwenden. 
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